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Prüfungsfächer und Prüfungsablauf für andere Bewerber und Bewerberinnen 

nach § 54 BFSO 

 

Teilnahme an der Abschlussprüfung für andere Bewerber und Bewerberinnen in den Fächern: 

• Deutsch und Kommunikation (schriftlich):   90 Minuten 

• Deutsch als Gruppenprüfung (mündlich)   

mit 4-5 weiteren Prüflingen:     jeweils ca. 5 Minuten 

• Pädagogik und Psychologie:     90 Minuten 

 

sowie eine schriftliche Prüfung für andere Bewerber und Bewerberinnen mit einem Zeitumfang 

von 45 Minuten in den Fächern: 

 

• Religionslehre und Religionspädagogik (ev. und kath.) bzw. Ethik 

und ethische Erziehung  

• Politik und Gesellschaft sowie Berufskunde 

• Ökologie und Gesundheit 

• Rechtskunde 

• Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung 

• Säuglingsbetreuung 

Bewerber und Bewerberinnen legen die Prüfung in Religion und Religionspädagogik gemäß ihrer 

Konfession ab. Bewerber und Bewerberinnen ohne bzw. mit einer anderen Konfession werden 

in Ethik und ethischer Erziehung geprüft.  

 

und eine mündliche Prüfung mit einer Dauer von je 30 Minuten in den Fächern: 

• Hauswirtschaftliche Erziehung 

• Musik und musische Erziehung 

• Praxis und Methodenlehre und Medienerziehung 

• Sport und Bewegungserziehung 

• Werkerziehung und Gestaltung 

Prüfungsgegenstand der mündlichen Prüfungen ist jeweils die Darstellung einer pädagogischen 

Handlungseinheit samt Materialvorbereitung und anschließendem Reflexionsgespräch. Ein in 

schriftlicher Hausarbeit zu erstellender Organisationsplan einschließlich der 

Materialvorbereitung sind Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung. 



Eine praktische Prüfung in:  

• Sozialpädagogischer Praxis (SPP) 

Die Prüfung findet in Ihrer Praxiseinrichtung statt. Die Vorlage eines in Hausarbeit zu erstellenden 

Organisationsplans ist Voraussetzung für die Teilnahme. Dieser muss in zweifacher Ausfertigung 

am Tag der Prüfung vorgelegt werden. Im Anschluss an die 30- bis 50-minütige 

Durchführungsphase findet eine 20- bis 30-minütige Reflexion statt.  

Wichtig: Nach § 53 Abs. 2 Satz 2 BFSO ist für die Externen Bewerber und Bewerberinnen der 

Nachweis eines mindestens dreimonatigen Hauptwohnsitzes vor Antragstellung in Bayern 

notwendig. 

Bewerber und Bewerberinnen, die bis zum Ablauf des 30.06.2023 nachweislich einen Vertrag 

über eine Qualifizierungsmaßnahme zur Vorbereitung auf die bayerische Externenprüfung gem. 

§§ 52 ff. BFSO abgeschlossen haben, werden zur Abschlussprüfung zugelassen, sofern die 

übrigen Zulassungsvoraussetzungen des § 53 BFSO vorliegen. 

Freie Bewerber und Bewerberinnen benötigen somit zwingend diesen Nachweis! 

 

 

R. Dambier    BSZ Fürth   Fürth, 29.01.2024 

 

 

 

 

 


